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Abhandlung
über den

fteyen Kauf und Verkauf der Butter

im Canton Bern;

von

Carl Ludwig von Haller/

Sekretär der ökonsmischen Gesellschaft.



Ueber

den freyen Kauf und Verkauf der Butter

im Canton Bern.

seitdem man theils in der ökonomischen GS-
fellschaft selbst, theils ausser derselben stch mit
Untersuchung der Ursachen abgegeben/ welche
die verminderte Fabrikation der Butter und die

Erhöhung von derselben Preis bewirke«/ ist man
schon öfters auf die Wahrheit gefallen, daß die

Einrichtung der bestellte« Butterträger sowohl
auf die Menge als auf den Preis diefes Lebensmittels

einen fehr nachtheiligut Einfluß hat.
Wenn z. E. in dem untern Aergäu die Bürger
der verschiedenen Munizipalsiädten Butter für
ihre« Hausgebrauch einkaufen wollen, fo müssen

ste stch Vorerst dazu bey ihrem Stadtschreiber
um Bewilligung bewerben, sodann die bewilligte

Quantität durch einen patentirten Com-
nnßionnaire auf dem Markt zu Langenthal ein-
kaufen lassen, nachher mit dem Butter sich auf
Wangen begeben, dort wiederum die Bewilli-
gung zur Abfuhr erkaufen, und erst wenn alle
diefe Formalitäten befolget sind, fo kann end»

lich der Butter felbst nach dem Orte feiner
Bestimmung gebracht werden.. Wie fehr aber, dw

S »



268 Abhandlung über den freyen Kauf

ses dem Publiko diefer Städten beschwerlich feyn
müsse / und wie fehr der Preis der Butter durch
die Reisekosten, und die Emolument? welche
man für die verschiedenen Bewilligungen bezah-
len muß/ erhöhet werde, das ist in der That
nicht schwer einzusehen. Aus der Bemerkung
diefer Unbequemlichkeiten ist daher bey einem
hiezu gegebenen Anlasse die Untersuchung der
Frage entstanden: Ob nicht der freye Kaufund
Berkauf der Butter dem ganzen Lande vor-
theilhafter/ als hingegen die Einrichtung der
Butterträger feyn würde / und ob daher diefe
leztern nicht/ wie bereits in andern benachbarten

Cantonen geschehen ist/ abzustellen
seyen?

- '

Damit nun diese Untersuchung mit gehöriger

Vollständigkeit vorgenommen werden könne/

und auch für jedermann das größt mögliche

Interesse erhalten möge/ fo habe ich mir
einerfeits die Mühe gegeben/ mich mit den

bey den benachbarten Cantonen Freyburg und
Solothurn/ in Absicht des Butterhandels
obwaltenden Einrichtungen und Verordnungen,
bekannt zu machen, und anderseits auch
diejenigen Schriften zu Rathe gezogen / welche auf
die über "diefen Gegenstand ausgefchrieben?
Preisfrage an die ökonomische Gefellfchaft
eingelanget stnd. Der Gang diefer Untersuchung
selbst schreibt mir daher dte Methode vor / vorerst

jene Verordnungen und diese Schriften
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in ihrem Wefen und Jnnhalt in möglichster
Kürze zu durchgehen, ste mit den wahren
Grundsätzen der politischen Oekonomie zu
vergleichen, und fodenn über die verfchiedenen Mittel

und Vorfchläge mein eigenes Urtheil beyzufügen.

-

Zu Solothurn ist zwar die Ausfuhr der
selbstgemachten Butter jedermann erlaubt, aber die
Äufkaufunq desselben nur patenlirten Säumeren

bewilliget; hingegen stnd die Sennen auf
den Bergen gehalten, jährlich ein gewisses
Quantum in das Buttcrhaus zu Solothuru zu

lieferen, allwo dann der Preis desselben
obrigkeitlich bestimmt, das Quantum selbst in das
ganze Jahr abgetheilt, und wöchentlich durch
bestellte Wäger jeder Haushaltung verhältniß-
mäßig ausgewogen wird. Was dann diejenigen

auswärtigen Sennen betrift, welche ihr
Vieh in dem Canton Solothurn überwintern,
fo werden dieselben ebenfalls nach Maaßgab der
Anzahl ihres Viehes angelegt, und dürfen über-
dieß den Butter, den sie über diefes Quantum
mehr fabriciren, nur im Lande felbst verkaufen.

Es ist hier nicht der Ort den Werth von
dergleichen Verfügungen zu unterfuchen, ich

werde vielmehr weiter unten Gelegenheit
haben, dieselben fo wie alle andere Mittel von
gleicher Art in ihrem Wefen und in ihren Folgen

zu beurtheilen. Hier wird alfo nur fo viel
als Thutsache angemerkt, daß jeuer eingeführt

S z



27« Abhandlung über den freyen Kauf

Zwang dem Vernehmen nach nicht feinen Zweck
erreicht/ daß des Butters niemals genug
vorhanden ist-/ daß der vorhandene vorzüglich
einer besondern Klasse von Bürgeren ausgewogen
wird, und daß das übrige Publikum denselben

oft gar nicht in hinlänglicher Menge erhalten
kann.

In dein Canton Freyburg ist laut Verordnungen

von A. 1771 und 1772 die Ausfuhr der
Butter strenge verbotten/ hingegen aber scheint
es nicht/ daß dorten die privilegirten Butterträger

bekannt feyen. Damit aber doch dem
sogenannten Fürkauf vorgebogen werde/
welchem man aliein die Theuerung der Butter
zuzuschreiben scheint / so darf niemand feinen Butter

bey den Häufereu verkaufen/ fondern es

muß solcher sämmtlich auf den öffentlichen Markt
gebracht werden / und dürfen stch dazu die Ver-
käuffere nicht nur keines anderen Weges als der
großen Strasse bediene«/ sondern ste müssen

noch die Menge der mitführenden Butter sowohl
bey der Abreife als bey der Ankunft consignie-
ren lassen.

Dergleichen Einrichtungen nun sind auch bey
uns mehr oder weniger in Uebung. Man scheint
aber ihre Unzulänglichkeit auch durch die
Erfahrung bemerket zu haben / da Meghhrrn. vor
einigen Jahren durch die ökonomische Gesell-
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schast eine Preisfrage haben ausschreiben lassen,
welches die Ursachen des Mangels und immer
steigenden Preifes der Butter feyen, und durch
welche Mittel die Menge desselben vermehrt,
oder der Preis vermindert werden könnte Ueber,
diefe Frage nun sind fowohl aus dem deutschen
als welfchen Lande eine Menge von Schriften
eingelanget, von welchen es nicht unfchiklich
feyn wird, hier einige allgemeine Rechnung zu
geben.

l°. Wenn es hier blos um die Frage zu thun
wäre, ob der Butter an sich und im Verhältniß
gegen den Preis anderer Dinge wirklich zu theuer
feye, fo könnte dieselbe dermal nicht anders als
verneinend beantwortet werden. Die Billigkeit

des Preifes einer Waare kann nemlich nur
nach einem dreyfachen Maaßstab beurtheilet
werden — nemlich nach ihrem inneren
Werth, d. h. nach ihrem Verhältniß gegen
andere Waaren ähnlicher Art, oder 2°. nach

ihrem kaufmännischen Werth, das ist,
nach dem Preis den die Waare durch Tausch
oder Versendung an äussere Orte erhält, und'
endlich z°. nach dem Gewinn den die Fabrikanten

aus der Waare ziehen, und zur billigen
Belohnung ihrer Arbeit ziehen follen. Wenn man-
nun den Butter in dieser dreyfachen Rüksicht
betrachtet, fo kann man unmöglich behaupten,'
daß der Preis desselben übermäßig gestiegen fey.
Nach seiner inneren Natur ist der Butter eint

S 4
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fette Materie, und zwar eines der reinsten und
vollkommensten Fetten / das nicht nur in dieser.
Qualität allen anderen Materien ähnlicher Art
vorgezogen/ sondern wegen seinem Wohlge-
schmak sogar zur Speise für alle Stände
gebraucht wird / und nebendem auch unverfälfch-
bar ist. Gleichwohl ist das Pfund Butter
noch immerhin eben fo wohlfeil als das gleiche
Gewicht von irgend einer anderen fetten oder
«hlichten Materie/ wenn ste such weder fo
angenehm noch fo allgemein brauchbar ist/ und
die Verschwendung geht daher auch mit dem

Butter so weit, daß er im Oberlande gewöhnlich

als die wohlfeilste brennbare Materie zum
Lichte gebraucht wird. Eben fo wenig können

wir uns über den verhältnißmäßigcn Preis der
Butter beklagen / wenn wir bedenken / daß
derselbe an allen angränzenden Orten nahmhaft
theurer als aber bey uns ist; denn obfchon er
zuweilen zu SolothurN/ wegen dem dort
eingeführten Zwange / in einem niedrigen Preist
stehet/ fo ist er hingegen dort niemals in genügsamer

Quantität vorhanden/ und kann oft auf
dem offenen Markte gar nicht gefunden werden.
Daß endlich der Butter noch nicht in feinem
eigentlichen Preist stehe / das beweifet sich auch

daraus/ daß man auf jede andere Art mehr
Vortheil aus der Milch ziehen kan/ als wenn
dieselbe zu Butter fabricirt wird. Zu einem
Pfund Butter wird überhaupt noch einmal fo
Viele ganze Milch als aber zu einem Pfund fet»
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ten Käfe erfordert/ und dem ungeachtet giltet
jenes einzeln und in den Städlen ausgewogen
fetten i/ztel mehr als hingegen diefes im Grossen

und auf den entlegensten Bergen verkauft
wird. Selbst die roh verkaufte Milch wirft
mehr ab / als die welche man in Butter verwandelt/

und wenn daher des leztern noch immerhin

fo viel verfertiget wird / fo ist es bey den

Bauren vorzüglich der Gewohnheit/ und bey
den Küheren blos dem Umstände zuzuschreiben /
daß ste zu gewissen Zeiten wegen dem wenigen
oder schlechten Winterfutter nicht fett käfen

können/ oder aber in Gegenden wohnen / wo die

rohe Milch nicht fo leicht abgefetzt/ der Butter
aber bequemer transportât werden kann.

2°. Wenn es aber gleich erwiesen ist/ daß
der Butter im Verhältniß mit anderen Waaren
ähnlicher Art / keineswegs in einem allznhohen,
fondern vielmehr in einem niedrigen Preist stehe

/ fo ist deswegen die Untersuchung gar nicht
überflüßig / durch welche Mittel es zu bewirken
möglich sey/ daß derselbe in mehrerer Menge
hervorgebracht werde / und in einem niedrigeren
Preist erhalten werden könne. So bestimmt/
erhält diefe Frage vielmehr eine desto größere
Wichtigkeit / da die nämlichen Grundsätze und
Erfahrungen welche, zur Auflösung derselben
dienen/ mit den allgemeinsten Wahrheiten der
politischen Oekonomie unmittelbar zusammen
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hängen / und daher auch auf alle Arten von
Lebensmitteln oder andern Produkten angewendet

werden könne«/ und angewendet werden
sollten.

Es wird wohl von niemand geläugnet werden

können / daß eine jede Waare allemal um
desto wohlfeiler feyn wird/ je größer ihre
absolute oder relative Menge, je leichter ihr Ab-
faz und je stärker die Conkurrenz der Verkäufc-
ren ist. Wenn also der Preis irgend eines Le«

bensmittels zum Fallen gebracht werden foll /
fo muß die dahin zielende Einrichtung offenbar
zur Absicht haben: entweder die Menge der
Waare zu vermehre«/ oder die Consummation
zu vermindern/ oder endlich die Conkurrenz der
Verkäufer zu erleichtern und den Abfaz zu
beschleunigen.

Auf diefen dreyfachen Endzweck scheinen

aber die bisherigen qrößtentheils ziemlich alten
Verordnungen keineswegs gearbeitet zu haben.
Anstatt die Fabrikation des Butters durch die

Freyheit und durch die Sicherheit des Abfatzes
aufzumuntern/ werden die Küher in ihren
Sennhütten und Weiden beunruhiget/ um von
den Vorgefezten ein Verzeichniß ihres Viehes
und ihrer fabricierenden Butter aufnehmen zu
lassen Die Ausfuhr der Butter ist immer-

*) Viàe Ordnung àe 17. Dee. 1767. Art. l.
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Yin strenge verbotten / da ste doch demungeach«
tct unter tausend Formen Plaz hat/ und
hingegen die Erlaubniß derfelben die Viehzucht
und Fabrikation der Butter aufgemuntert und
das Land bereichert haben würde. Anstatt end»"

lich die Conkurrenz zu vermehren und den Um«
faz zu beschleunigen / fo ist vielmehr die Auflau-
sung der Butter patentirten Alleinhandleren
übergehen worden/ die stch hiemit ausschließlich
dieser Waare bemächtigen / und den Preis
derselben wegen der Gewißheit des Absatzes nnter
stch selbst hinaufsteigern. Auch der Verkauf
selbst ist mit vielen Schwierigkeiten und
beschwerlichen Formalitäten begleitet. Erstlich,
ist derselbe nur ans die Märkte in den Städten
und Flecken eingeschränkt / wo denn die Trans-
vort-und Reisekosten natürlicher Weise aufden
Preis des Butters geschlagen werde«/ und mit«
hin derselbe denen auf dem Land wohnenden
Perfonen doppelt theurer zu stehen kömmt. Ferners

müssen die Säumer und Butterträger
allen ihren herbringenden Butter bey dem
Inspektor constgnieren / bey den Zollstädten visiti-
ren und durch die Patent veristcieren lassen. —
Endlich wenn ste auf dem Markt felbst nicht
allen ihren Butter verkaufen können / fo dürfen
sie diefes ihr mitgebrachtes Eigenthum nicht
wieder fortnehmen / fondern es wird ihnen daf--
selbe auch wider ihren Willen im Waaghaus-
aufbehalten. Zuletzt wird noch den Käuferen
selbst ihr theuer erkaufter Butter durch die Be«
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Zahlung von Ankaufs-und Abfuhr-Bewilligungen
und durch vorgeschriebene Umwege

Vertheueret, wie z. E. im Emmethal und Aergäu,
wo der auf dem Markte zu Langenthal für die
vier unterärgäuifchen Städte angekaufte Butter
auf Wangen gebracht werden muß, und erst
nach dort erhaltener Abfuhrbewilligung wcgge«
führt werden darf. Wenn man nun neben den
schädlichen Wirkungen des Alleinhandels
überhaupt noch alle die Kosten berechnet, welche den
Butterträgeren durch den Ankauf von Patenten

Zeitverlurst, Reifekosten, Consignes u. f. w.
verursachet werden, und welche nothwendig
auf dem Preise der Butter wieder gewonnen
werden müssen, so ist es kein Wunder, daß dieses

so nöthige Lebensmittel bisher beständig im
Preise gestiegen ist.

Freylich stnd die Ursachen dieser immer
zunehmenden Theuerung zum Theil noch tiefer,
und zwar in der wenigen Fabrikation der Butter

felbst, und in dem starken immerhin
zunehmenden Verbrauch desselben gegründet. Daher
stnd auch in den an die ökonomische Gefellfchaft
eingekommenen Schriften eine Menge von Mitteln

vorgeschlagen worden, wie jene zu
vermehren, und diefer zu verminderen fey. Nun
haben zwar die meisten Verfasser von jenen
Schriften die Sache in einem fehr engen
Gesichtspunkte angesehen, indem jeder von ihnen,
dasjenige Ms ihm eben zufälligerweise vor den
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Augen lag, oder was seinem unmittelbaren Inte>
resse zuwider war, als die Hauptursache von dem

Mangel der Butter/ und als das ausschließliche
Mittel dagegen anrühmt. Da ße indessen alle in
dem ein oder anderen Zwecke der Vermehrung der
Waar oder der Verminderung der Consumma-
tiou übereinkommen/ so enthaltet auch jede von
ihnen irgend eine nüzliche Bemerkung. Im
allgemeinen aber lassen stch die vorgeschlagenen
Mittel alle in zwey Hauptklassen theilen / von
welchen die einte alles durch willkürliche Ein,
richtungen und gewaltthätige Mittel erzwingen
will/ die andere hingegen die Vermehrung der
'Butter nur durch die Vermehrung des Wiesen'
baues und der Viehzucht/ und die Consummation

von jener nur durch Vervielfältigung
anderer zu gleichem Gebrauche dienlichen Produkten

vermindern zu können glaubt / und diesem
natürlichen Fortgange der menfchlichen Industrie

durch die Erschwerung des Abfatzes der
producierten Waaren keine Hindernisse in den
Weg legen will.

Die Verfasser von den Schriften der er,
sten Klasse glauben daher jedes Mittel / welches

ihnen zum Zwecke zu helfen scheint/ an«

nehmlich genug. Man darf stch daher nicht
wundern / daß einige die Ausfuhr von allem
Viehe verbieten / andere die Pferdzucht im Lande

einschränken/ und die zum Landbau um
nützen, bloß zum Vergnügen dienende«/ und
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doch vielFutter fressenden Pferde untersagen wok-
len. Andere glauben/ man müsse den Küheren auf
den Bergen die Fabrikation von einer gewissen
Quantität Butter vorschreiben/ oder ihnen diefe
Fabrikation wenigstens während einer gewissen
Zeit gebieten/ oder endlich sie zur früheren Rük'
tunft ab den Bergen zwingen ^). Eben fo
gewaltsam fuchen die Vertheidigers dieser Ver-
fahrungsart auch die Consummation der Butter

zu verminderen. Sie wollen nicht nur die
Ausfuhr desselben noch strenger verbieten und
mic grösseren Strafen belegen; sondern auch die
Einfuhr des Cassée entweder gänzlich behinderen/

oder doch mit einem.starken Impost belegen

/ und den Gebrauch desselben / wo nicht
allen Einwohnern des Cantons/ doch wenigstens
der ganzen Klasse von Landleuten untersagen.
Ändere wollen sogar die Verfertigung von
allen Bäk-und Naschwerken verbieten/ weil diefe
viel Butter erforderen; und einige endlich ver-
meynen gar/ daß die Zahl der Fremden im
Lande vermindert oder keine mehr angenommen
werden sollten.

' Die Verfasser der anderen Klasse der eingekommenen

Schriften scheinen hingegen überzeugt zu
sey«/ daß fo wie nur die Natur die Produkte der

') Vorzüglich Hr. Höpfner in seiner dem Magazin für
die Schroeij. Naturkunde eingerükten Abhandlung. '
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Erde hervorbringt/ fo auch die Vermehrung und
Veredlung derselben nur von der Verbesserung
der Cultur und von dem Interesse der Menschen
erwartet werden können. Diese Schriften lassen
sich daher in eine Menge von Vorschlägen und
Gedanken ein / wie der Wiesenbau und die Vieh'
zucht des Landes vervollkommnet werdey könnte.
Sie glauben / daß zu Vermehrung und zu
Verbesserung der Futterkräuter die Einschläge von
Aeckeren/ Almenden und Wälderen begünstiget,
die gemeinen Güter vertheilet, verheerende
Waldwasser eingedämmet/ und dann zur
Aufmunterung aller diefer Heilfamen Verbesserungen

sowohl die Ausfuhr des Viehs als die der
Butter beständig erlaubt feyn sollte. Eben so

suchen ste die Verminderung der Consummation
nicht durch gewaltsame Verbothe / sondern nur
durch die Vervielfältigung solcher Produkten zu
bewirken / durch weiche das Bedürfniß der Butter

wirklich vermindert wird. Sie glauben
daher/ daß die Schaf-und Ziegenzucht besonders
begünstiget werden sollte/ weil das Fleisch die-
fer auch ohnedem überaus nüzlichen Thieren /
so viel Fett enthaltet, daß es ohne Butter oder
anderes Fett zum essen bereitet werden kann;
daß ferners auch die Bienenzucht vorzüglich an-
zurathen fey / da das davon erzielende Wachs
an Plaz des Talges und mithin auch der Butter

gebraucht / und einen beträchtlichen Gewinnst
für das Land abgeben kann; und daß es endlich

auch nüzlich wäre, mehr Nußbäume und
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Hanf zn pflanzen, weil von diefen Produtte»
ein gutes und angenehmes Oehl bereitet wird.

Um nun endlich auch zur Beurtheilung diefer
vorgeschlagenen Mittel zu kommen, fo wird man,
was jene gewaltsamen Maaßregeln der ersten

Art betrift, wohl ohne mein Bemerken nicht nur
die Ungerechtigkeit derfelben, fondern auch ihre
Zwekwidrigkeit und ihre Unausführbarkeit ein-
gefehen haben. In der That, man kann das
allen Ausfuhrverbothen und allen Einschränkungen

des inneren Verkehrs vorwerfen, daß
ste im Grunde allemal ein Eingriff in das Ei,
genthum des Verkäufers oder des Fabrikanten
stnd. Schon das muß nothwendig ungereimt
scheinen, daß ein Menfch der eine gewisse Waare
durch seinen Fleiß und Arbeit hervorgebracht
hat, und diefelbe ohne Widerrede selbst
verbrauchen oder gar wieder vernichten kann, solche

nicht auch zu feinem besseren Nutzen an beliebigem

Orte im Land verkaufen oder aus dem Lande

führen dörfe. Wird ihme aber durch
Verhinderung des Abfatzes ausser Lands oder durch
Erschwerung desselben im Lande der Werth
feiner Waare vermindert und ihr Preis
hinuntergefetzt fo ist das im Grunde gleichviel, als
wenn ihm ein Theil feines ganzen Eigenthumes

weggenommen, und mithin die eine und

zwar die nüzlichste d. i. die producirende Klasse
der '
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der Gefellfchaft zu Gunsten der übrigen beraubet

würde.

Es stnd zwar diefe Grundsätze in der
Ausdehnung wie ste hier angegeben worden, fo fehr
allem was bisher in Uebung gewesen, zuwider,
daß ste freylich etwas neu und sonderbar
vorkommen müssen, obwohl ste eigentlich vvn
allen Staacsskonomen die über dergleichen
Gegenstande nachgedacht haben, eingesehen worden,

und nicht neu, fondern fo alt als die Na-
' tur der Dinge stnd. Die Entstehung der Aus-
fuhrverbotten und des inneren Wonopolien-
Systems ist daher nur aus dem Grunde erklar-
bar, weil man entweder über ihre innere
Unbilligkeit nicht nachgedacht hatte, oder aber in
dem irrigen Wahn gestanden ist, daß das
gemeine Beste jener vollkommenen Freyheit des

Eigenthums entgegengesetzt feyn könne, oder
daß der Nutzen der grösseren Menge eine folche
unbillige Einschränkung der geringern Anzahl
erforderen müsse und rechtfertigen dürfe; es ist
über auch fehr leicht zu beweisen, daß diese

gewaltsamen Verbotte und Einschränkungen nicht
allein unbillig sondern auch zwekw i d r i g und
geMei'nschädlich feyen.

Denn was erfordert, das gemeine Beste in
Absicht der Butter und aller Arten von
Lebensmitteln, und was ist der Zwek aller daherigen

T
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Verordnungen? Offenbar kein anderer als die
Menge der Waare und die Billigkeit des Preises.

Nuu kann aber dieser doppelte Zwek, wie
Wir schon oben bemerket haben, nach der Natur

der Sache unmöglich anders als durch die

Vermehrung der Fabrikation, die Erleichterung

des Absatzes und die Conkurrenz der
Verkäuferen erziehlet werden. Wenn aber die
Fabrikation der Waare und die Conkurrenz der
Verkäuferen vermehret werden soll, fo muß
jene durch die mächtige Triebfeder des Interesse
vermittelst der Gewißheit des Abfatzes
aufgemuntert, und diese durch die Freyheit des

inneren Handels möglich gemacht werden. Da
nun aber der Zwang, den man den Küheren
entweder in der Bearbeitung ihrer Milch oder
in der Zeit ihres Auftnthalts auf den Bergen
auffegen würde, ihnen ihre Arbeit zur
unerträglichen Last machen, und sogar der Viehzucht

einen empsindlichen Schaden beybringen
müßte, dg der Verkauf der Butter mit beschwerlichen

und kostbaren Formalitäten begleitet, und
wegen der Ungewißheit und der Erfchwerung
des Abfatzes mtt wenigem Gewinnst verbunden
ist, und da endlich durch das Monopolium der
Butterträger die ConDrenz der Verkäufer
unmöglich wird, so ist es offenbar, daß'bëy
solchen Umständen weder die Menge der Butter
vermehr!, noch der Preis derfelben vermindert
werden kann. r,^.:
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Man konnte zwar freylich zur Vertheidigung
des Nutzens der willkuhrlichen Maaßregeln und
Einschränkungen anführen/ daß durch dieselben
wenigstens die Consummation der Butter
vermindert, und mithin die relative Menge desselben

vermehrt werden kann. Allein man bedarf
jene vorgeschlagenen gewaltsamen Mittel auch

nur dem Namen nach anzuführen um fogleich
die 'U n a u sfüh r b arke tt derfelben einzusehen.

Wenn z. E. alle zum Landbau unnothige
Pferde verbothen und abgefchaft werden
sollten, wer würde es bestimmen, unterfuchen und
beurtheilen können, welche Pferde zum Landbau

nöthig oder. unnöthig feyen, da die meisten
sowohl zu jenem Gebrauch als auch zum
Vergnügen dienen, oder wenigstens dienen können?
Wenu der Gebrauch des Cassée nur den Städtern

erlaubt, und hingegen den Landleuten ver-
botten werden sollte, wer wird denn im Stande

seyn zu bestimmen, was ein Städter und
was ein Landmann sey? — wer soll die Charaktere

angeben, an welchen der eint oder andere
alsogleich beym ersten Anblik erkennt werden
kann? Und wie soll es endlich verhindert werden

können daß ungeacht des Vcrbottes der
Kaufmann feine Waare nicht an Landleute
hingeben oder der von den Städtern felbst
angekaufte Caffee.mcht von ihnen wieder an Landleute

abgetretten werden könne? Was endlich
die überflüßjgen Nasch-und Bakwerke betrift,
so werden folche in jch.em Hqufe verfertiget,

T 2
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und ist alfo ein vorgeschlagenes Verbott derfch
ben fo ungereimt, daß die Ausführung desselben

ohne eine unaufhörliche Inquisition und
ftlbst mit den härtesten Strafgesetzen schlechterdings

unmöglich wäre.

Das einzige was von allen dergleichen Pro-
hibitikgefetzen noch einen scheinbaren Nutzen,
haben könnte, und das daher hier auch besonders
widerlegt werden muß, ist das in verfchiedenen
Schriften angerathene Verbott der Einfuhr des
Cassée, oder wenigstens die Erschwerung
derfelben durch die Auflegung einer starken
Eintrittsabgabe. Nun ist es zwar freylich leicht
in pathetischen Deklamationen den schädlichen

Einfluß des übermäßigen Caffeetrinkens auf den

Reichthum des Landes, auf die Gefundheit der
Einwohner, und wegen der dazu gebrauchten
häustgen Rahm und Milch auf die Verminderung

der Fabrikation der Butter zu beweisen.
Dadurch kann aber ein gänzliches Verbott
einer durch den allgemeinen Gebrauch unentbehrlich

gewordenen fremden Waare noch lange nicht
gerechtfertiget werden. Denn erstlich ist es

offenbar, daß dasselbe an stch eine gewaltsame
und unbillige Verfügung ist, die von allen Stän-
den und Einwohneren des Landes mit Unwillen

würde aufgenommen, und daher entweder
fogleich wieder müßte widerrufen werden, oder
doch wie alle die natürliche Freyheit zu fehr
einschränkende Gesetze niemals ausgeführt wev



und Verkauf der Butter. 28 f

den könnte. Wenn aber fchon ein folches Verbott

von jedermann willig angenommen/ und
die Ausführung desselben möglich wäre/ fo ist
es noch immerhin eine zweifelhafte Frsze, ob
dasselbe auch für den Wohlstand des Landes von
wirklichem Nutzen feyn würde. Offenbar wären

dadurch erstlich alle diejenigen Handelsleute
zu Grunde gerichtet/ welche stch mit der Ver-
schreibung und dem Verkanf des Caffee beschäftigen/

und diefes Unglük müßte vorzüglich eine

große Anzahl von Bürgeren der Hauptstadt
beschlagen / die durch diefes Gewerbe stch und ihre
Familie ernähren. Zweytens würde dadurch
wegen dem verminderten Gebrauch der Milch
und Rahm eine folche Stockung in dem Abfaz
diefer Produkten verursachet / die auf die
Aufnahme der Viehzucht und des Landbaues äusserst

nachtheilig zurückwirken müßte. Drittens endlich

ist es auch nicht schwer einzusehen / daß durch
ein folches Verbott der Abfaz unserer innlän-
difchen Produkten im Auslande mächtig würde
erschweret werden. Die Waaren welche ein
Land dem andern zuführt/ werden von diesem
nicht immer mit baarem Gelde fondern vorzüglich

mit anderen Waaren bezahlt. Je weniger
wir alfo unseren Nachbaren oder fremden
Volkeren ihre Produkten abnehme«/ desto weniger
werden sie sich auch für die unfrigen anmelden /
und fo könnte ein gänzliches Verbott des Caffee

zur Folge haben / daß uns der größte Theil
unserer zum Gebrauche der Einwohner des Lan-

Tz
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des überflüssigen Käsen / Viehes und LeinwaM
zurücke bleiben, und dadurch die reichhaltigste
Quelle unseres Wohlstandes versiegen würde.

Die nämlichen Gründe lassen stch aber auch

aus den Vorschlag anwenden, der die Einfuhr
des Caffee mit einem neueu Impost belegen will.
Ist derselbe gering und unbeträchtlich, fo wird
immerhin die nämliche Quantität Caffee ins
Land kommen, und denn erreicht das Mittel
seinen Zwek nicht, und wird bloß als eine ge°
häßige Auflage angesehen, die in dieser Rüksicht
zu gegründeter Unzufriedenheit Anlaß geben
wird. Ist aber die Abgabe stark und tn
ihrer Wirkung einem gänzlichen Einfuhrverbotte
gleich, fo ist entweder die Behinderung der ver-
bottenen Einfuhr unmöglich, oder sie würde
auf die Ruhe und den Wohlstand des Landes
eben die nachtheiltgen Folgen haben, die oben
von dem Einfuhrverbotte felbst angeführt worden

stnd.

Wenn alfo alle willkührliche Maaßregeln und
gewaltfame Zwangsmittel, die man bis dahin
zur Vermehrung der Butter und Verminderung
seines Preifes angewendet oder vorgeschlagen
Hat, ihrer Natur nach unbillig, und entweder
in ihren Folgen gemeinfchädlich und zwekwi-
drig, oder in der Ausführung unmöglich stnd,
so ist es offenbar, daß man zur Erhaltung jench
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heilsamen Absicht auf diejenigen natürlichen Mittel
zurükkommen muß, welche das Eigenthums«

recht eines jeden Bürgers unangetastet lassen,
und ihn durch fein eigenes Interesse zum großen
Zwecke des gemeinen Bestens mitwirken machen.

Zwar steht es nicht in dem Vermögen der Re-
gierung unmittelbar durch ihre Gefetze den
Wiesenbau und die Viehzucht des Landes zu
vervollkommnen, die Einschläge und die Vertheilung
der gemeinen Güter durch Machtfprüche
anzubefehlen, nnd ihre Unterthanen zur Vermeh-
rung der Schaaf-der Ziegen und Bienenzucht
anzuhalten, oder zur Pflanzung von Hanf,
Nußbäumen und anderen Oel-oder Fetttragenden
Produkten zu zwingen. Dergleichen Verbesse«

rungen können freylich nur von der Zeit, den
Umständen, und dem durch mehrere Einsicht
aufgeklärte» Interesse der Menfchen erwartet
werden. Eine weift Administration kann aber
diefen natürlichen Fortgang der menfchlichen
Industrie merklich begünstigen, wenn sie

demselben weder durch Fiskal-noch Prohivitivgesetze
keine Hindernisse in den Weg leget, und das ist

auch die einzige Art von Begünstigung, welche
man von einer Regierung fordern kann; derglei«
chen Hindernisse aber sind, wie vorhin deutlich
entwickelt worden, die Vieh-und Butterausfuhr-
verbotte, das Monopolium der Butterhändler,
die beschwerlichen Formalitäten in Absicht der
Zeit, dem Orte der Bedingungen des Verkaufes

u. f. w. mit einem Worte alle Privilegia
T 4
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mid Verbotte, welche sich der Beförderung des

Wiefcnbaues und der Viehzucht/ der Fabrikation

der Butter/ der freyen Conkurrenz in dem

Verkauf und der Leichtigkeit des Abfatzes
entgegensehen.

Ich glaube mich daher durch die bisher ent.
wickelten Thatfachen und Grundsätze mit Recht
zu dem Schlüsse gegründet, daß es für die Ver»
mehrung der Butterfabrikatton und die
Verminderung feines Preifes vorteilhaft und
nöthig feyn würde / daß fowohl die vatentirten
Butterträger abgestellt / und mithin der
ungehinderte Kauf und Verkauf der Butter im gcm.
zen Lande frey gegeben / als anch die befchwerliche«

Formalitäten von Indikationen / Visitationen

/ Verisicationen / vorgefchriebenen Marktplätzen

/ angewiesenen Umwegen / Abfuhrbewilli-
giingen u. f. w. abgestellt werden sollten. Jene /
die Burterträger/ können wegen ihrer geringen
Anzahl sich sehr leicht unter einander verabreden/
und mithin einerfeits den Bauren der Butter
fabricirt / und der daher an die Aüeinhändler
gebunden ist, bedrucken / und dadurch von
mehrerer Fabrikation abhalten, indem ste anderseits

sich ausschließlich der Waare bemächtigen
und den Preis derfelben willkührlich hinaufsiei-
gern können. Durch diefe lezteren Formalitäten
aber wird die Conkurrenz der Verkaufer unmöglich

gemacht, und der Preis der Butter um alle
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Kosten welche dèe Anschaffung der Patente« / der
doppelte Transport und der übrige Zeitver-
lurst verursachen / erhöhet. Die ausschließlichen
Marktplätze sind besonders für die Bewohner
des Landes und der kleineren Städten von desto

größerer Unbilligkeit, da ste auf diefe Weife den

Butter/ den sie fönst in der Nähe haben könnten

/ oft fechs bis sieben Stunden weit aus dee

Hauptstadt oder einem anderen Marktplaz
herholen lassen/ und so die doppelten Transportkosten

bezahlen müsse«/ ohne daß dadurch den

größeren privilegirten Städten ein wirklicher
Nutzen zuflösse/ weil bey der Freyheit des Han
dels zwar weniger Butter dorthin geführt / hin
gegen aber auch die Zahl der Käufer um all,
diejenigen Perfonen fo auf dem Lande wohne«
vermindert/ und mithin das Gleichgewicht her,
gestellt würde.

So nöthig und vortheilhaft aber die Freyheit

des inneren Verkehrs mit dem Butter wie
mit jedem anderen Produkte ist/ fo könnte man
dennoch>in Zweifel ziehe« / ob hingegen nicht
wenigstens die Ausfuhr der Butter schädlich und
mithin fernershin zu verbieten fey. — Um daher
auch diefen Einwurf zu heben / habe ich es

nöthig geglaubt/ zum Beschlusse diefer Abhandlung

über diefen Gegenstand besonders noch
einige Bemerkungen und Entwickelungen
beyzufügen.
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Was oben von den Nachtheilen der gewaltsamen

Mitteln und den Prohibitivgefetzen des

Handels gesagt worden ist, das kann in seiner
ganzen Ausdehnung und noch mit mehrcrem
Grunde auf das Verbott der Ausfuhr der But-
Kr angewendet werden. Denn erstlich hat es

immerhin feine Richtigkeit, daß diefes Verbott
im Grunde eine unbillige Einschränkung von
der Freyheit des Eigenthums ist, und in diefer
Rüksicht immerhin etwas gehaßigcs an stch

haben wird, das allein fchon zur Verwerfung von
dergleichen Maaßregeln hinlänglich feyn follie,
bebendem wird aber durch diefe Erschwerung
)es Abfatzes nothwendig die Aufmunterung und
!>as Interesse zur Fabrikation der Bntter
bekommen, welches, wo nicht der Viehzucht und
)em Landbau schädlich feyn, doch wenigstens
!um Nachtbeile der Butterfabrikation die Bereitung

von Käfen und anderen Milchprodukten zu
fehr begünstigen muß. Wenn es ferners auch als
möglich zugegeben wird, daß die Ausfuhrver-
botte der Waaren und Lebensmittel hie und da
nüzlich, d. h. zu irgend einem Zwecke gut feyn
können, fo fcheint doch hingegen das Verbott
der Butteransfuhr um desto weniger in diefem
Fall zu feyn, da fowohl die Ausfuhr des
Viehes, welches die Materie zum Butter enthält,
als die Ausfuhr der Käfen welche ein anderes
Milchprodukt stnd, ohne Bedenken freygestellt
ist, und es wider alle Begriffe von gesunder
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Politik streitet/ das rohe Produkt ans dem Lan»
de weggehen zu lasse«/ indem man die Ausfuhr
des verarbeiteten Produktes verbietet/ weil auf
diefe Weife der Bewohner des Landes nach dem
Gewinnst/ den er durch die Fabrikation und
dem Transport erhalten konnte/ verliert
Endlich wird es ungeacht aller Auffeher und dem
Interesse welches dieselben bey den Confiskatio«
nen haben / nimmermehr möglich fcyN/ die Aus'
fuhr der Butter vollkommen zu verhindern / da
diefelbe ungeacht der bisherigen Sorgfalt
dennoch dem Bericht nach unter dem Namen
von Käfen in ganzen Fässeren oder anderen
künstlichen Formen Plaz stndet; und diefe
Schwierigkeit wird freylich noch weit größer
fty« / wenn die befchwerliche« Patenten/
Indikationen/ Visitationen und Verifikationen
abgestellt werden sollten. Bey diefer Lage der
Sachen stnd es alfo nur die gehorsamen
Unterthanen/ die bey der verbottenen Ausfuhr der
Butter leiden / da hingegen die ungehorsamen
gewinnen / und diejenigen die entweder aus Un-

') Lange nachdem diese Abhandlung fertig war, lese ich

«vn ungefehr die «ortnflichen Briefe über ein schwel«

zerifcheö Hirtenland 17«:, s. und bemerke mit innigem
Vergnügen, daß in demselben eben über die Ausfuhr
der Butter schon die nemlichcn Grundsätze enthalte»
«nd entwickelt sind.
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wissenheit gefehlt haben, oder die durch das
Exempel anderer verführt worden sind/ entdekt,
und durch harte Confiscationen und unbillige
Bußen in Armuth und Elend gestürzt worden.
Eine Bemerkung aber die hier nicht übergangen
werden darf/ und welche die freye Ausfuhr der
Butter fast zur dringenden Nothwendigkeit macht/
ist die welche aus der Begleichung der Wirkungen

der vorzüglichen Freyheit des Käsehandels
bey der Einschränkung des Butterhandcls
entspringt. Warum blühet der Kafehandel fo
vorzüglich vor allen anderen Handelszweigen des
Landes Einzig wegen der Freyheit feiner
Fabrikation und des Abfatzes/ und wegen der
Sicherheit des Gewinnsts/ bie mit diefer HandelS-
freyheit verbnnden ist. Ich öin zwar weit
entfernt den Käsehandel als nachtheilig darzustellen/

oder feine Freyheit im wenigsten einschränken

zu wollen / da ich vielmehr jenen als eine
der wichtigsten Quellen unseres Wohlstandes/ und
diefe als die nothwendige Bedingung von dem

Flor des Landbaues ansehe. Indessen ist es

doch unwiderfprechlich, daß der Käsehandel
eben weil er fo ausschließlich frey ist / sich

bereits zum Nachtheil aller übrigen Handelszweigen

ausdehnet / daß wegen demselben Aek-
ker/ Wiefen und einträgliche Baurenhöfe in
Alpen und Weiden umgefchaffen/ und fo die
sichersten Quellen von dem eigentlichen Reichthum

des Landes untergraben/ und dem un-
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gewissen Absätze der Käsen aufgeopfert wer.«

den 5). Wenn man nun bedenkt, wie leicht
der Käfehandel durch irgend ein Fiskalgefez
äusserer Mächte eingeschränkt werden, und wie
sehr derselbe dnrch die etwa in andern benachbar-
ten Ländern zu verbessernde Viehzucht leiden
kann fo muß die angeführte Bemerkung von der
durch die ausschließliche Freyheit des
Käsehandels bewirkten Verringerung des Acker«

und Wiefenbanes allerdings von einer fchrek-
haften Wichtigkeit werden. Diefem Uebel
und zugleich der precarifchen Existenz des von
dem Käfehandel herkommenden Wohlstandes
wird aber dadurch am besten vorgebogen,
wenn die Ausfuhr des Viehs und die der
Butter eben fo wie die der Käfen beständig
freygegeben/ und hiemit das verlorne Gleichgewicht

hergestellt wird. Dann wird der
Käfehandel bloß auf den Alpen und mithin nur mit
fetten Käfen getrieben werden, die wegen ihrer
besonderen Güte beständig den Vorzug vor den
Käfen anderer Länder haben werden, und wo«
durch allein diefer wichtige Handelszweig dem
Lande auf alle Zeiten zugesichert bleiben wird.
Nebenbei« wird aber der Wohlstand des Landes

') S. kmrüber vorzüglich die von der ökonomischen G«?

sellschaft gekrönte Preisschrift des Hr. Gruners.
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auf die viel reichhaltigeren und sicheren Quellen

des Ackerbaues und der Viehzucht gegründet
feyn und uns durch keinen Machtfpruch äusserer
Fürsten geraubet werden können.

Indessen hat es dabey doch keineswegs die
Meynung / daß weil die Freyheit des inneren
Verkehrs und der äusseren Handlung zu
Vermehrung der Viehzucht uud der Butterfabrika»
tion nöthig ist, sie deswegen ohne allen Nachtheil

alfogleich und plozlich hergesteilt werden
können. Die besten Vorschläge haben gewöhnlich

nur deswegen in der Anwendung fehlge-
fchlagen, weil man zu ihrer Ausführung
entweder nicht den fchiklichen Zeitpunkt ausgewählt
oder die Hindernisse nicht berechnet hat, welche
die Folgen einer feit langen Zeiten eingeführten

Anstalt jeder allzufchnellen Veränderung
entgegenfetzen. Ich glaube daher, daß zwar die

Freyheit des inneren Verkehrs mit den, Butter
ohne Bedenken alfogleich eingeführt werden könne;

fo zwekmäsiig mir aber auch die Freyheit
der Ausfuhr scheint, fo wird es hingegen der
Klugheit gemäß feyn, dieselbe nicht auf einmal
nnd plozlich'zu gestatten, sonderen in einem
allenfalls auszugebenden Mandate eine etwas
entferntere Epoche festzusetzen, von welcher diefe

Freyheit anfangen soll. Denn fönst ist es zu
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befürchten, daß der erste Augenblik der erlaubten

Ausfuhr allzusehr benutzt, das Land
dadurch, zwar nur für eine knrze Zeit, von Butter

entblößt, und die alsdenn erfolgte Theuerung

der Ausfuhrerlaubniß felbst würde zuge«

fchriebm werden, da ste doch in der That nur
die Folge von der allzugefchwinden Anwendung

feyn würde, wo das Land noch nicht
zur völlig freyen Ausfuhr bereitet und mit
geuugfamer Waare versehen ist. Wenn aber
hingegen die Epoche der Erlaubniß etwas
weiters hinausgefezt, und z. E. das Mandat

im Herbst ausgegeben, die Exekution aber
erst im Frühling anfangen würde, fo können

die Küher und Bauern diefe Zwischenzeit
zu Ziehung mehrern Viehes und zu mehrerer
Fabrikation der Butter benutzen, und denn
wird die freye Ausfuhr desselben gewiß keine
Jnkonveniente haben, fondern es werden sich

vielmehr die wohlthätigen Früchte diefer äusseren

und inneren Handelsfreyheit in kurzer Zeit
durch die Vervielfältigung der Waare, und
durch die Billigkeit des Preifes erzeigen müssen.

Dann wird auch vermöge des glüklichen
Zusammenhangs der Dinge, der Ackerbau und
die Viehzucht immer mehr mit Eifer betrieben
und beständig verbessert werden, die Lebensmittel

aller Art im Preist fest und in billigem
Gleichgewicht gegen eiuander stehen, und das
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ganze Land der Regierung die ihm diefe
Vortheile sichert, durch feine Pflicht sowohl als
durch die Bande feines eigenen Interesse
unveränderlich zugethan verbleiben.

>

»,

Histo^
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